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Teilrevision Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (WAG)

Der Kantonsrat von Solothurn

gestützt auf Artikel 28 und Artikel 41 des Bundesgesetzes über Geldspiele (BGS) 
vom 29. September 2017[SR 935.51.], Artikel 3 des Bundesgesetzes über die 
Beiträge an die Kosten der Kantone für die Kontrolle der Einhaltung der Stellen-
meldepflicht (BKSG) vom 27. September 2019[SR 823.12.]
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom YX. 
XXXX 20XX (RRB Nr. 2020/...)

beschliesst:

I.

Der Erlass Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (WAG) vom 8. März 2015 (Stand 1. Ja-
nuar 2016) wird wie folgt geändert:

Wirtschafts- und Arbeitsgesetz

(WAG)

vom 8. März 2015

(Stand 1. Januar 2016)

Der Kantonsrat von Solothurn      

gestützt auf Artikel 360b und 406c Absatz 1 des Bundesgesetzes betreffend die 
Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationen-
recht) vom 30. März 1911[SR 220.], Artikel 39 des Bundesgesetzes über den 
Konsumkredit (KKG) vom 23. März 2001[SR 221.214.1.], Artikel 13 der Verord-
nung über die berufsmässige Vermittlung von Personen aus dem Ausland oder 
ins Ausland zu Ehe oder fester Partnerschaft vom 10. November 1999[SR 
221.218.2.], Artikel 199 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) vom 

gestützt auf Artikel 360b und 406c Absatz 1 des Bundesgesetzes betreffend die 
Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationen-
recht) vom 30. März 1911[SR 220.], Artikel 39 des Bundesgesetzes über den 
Konsumkredit (KKG) vom 23. März 2001[SR 221.214.1.], Artikel 13 der Verord-
nung über die berufsmässige Vermittlung von Personen aus dem Ausland oder 
ins Ausland zu Ehe oder fester Partnerschaft vom 10. November 1999[SR 
221.218.2.], Artikel 199 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) vom 21. 
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21. Dezember 1937[SR 311.0.], Artikel 54 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die 
wirtschaftliche Landesversorgung (LVG) vom 8. Oktober 1982[SR 531.], Artikel 
17 Absatz 1 und 2 der Verordnung über die Organisation der wirtschaftlichen 
Landesversorgung vom 6. Juli 1983[SR 531.11.], Artikel 41a und 57 Absatz 3 des 
Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser (Alkoholgesetz) vom 21. Juni 
1932[SR 680.], Artikel 30 und 35 des Bundesgesetzes betreffend die Arbeit in 
den Fabriken vom 18. Juni 1914[SR 821.41.], Artikel 19 Absatz 6, Artikel 20a Ab-
satz 1 und Artikel 41 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, 
Gewerbe und Handel (ArG) vom 13. März 1964[SR 822.11.], Artikel 15 Absatz 1 
des Bundesgesetzes über die Heimarbeit (HArG) vom 20. März 1981[SR 
822.31.], Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit (BGSA) vom 17. Juni 2005[SR 822.41.], Artikel 2 und 3 
der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (VOSA) 
vom 6. September 2006[SR 822.411.], Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 3 
des Bundesgesetzes über die Gewichtsbezeichnung an schweren, zur Verschif-
fung bestimmten Frachtstücken vom 28. März 1934[SR 832.311.18.], Artikel 2 
Absatz 2 des Bundesgesetzes betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen 
Wetten vom 8. Juni 1923[SR 935.51.], Artikel 43 des Bundesgesetzes über 
Glücksspiele und Spielbanken (SBG) vom 18. Dezember 1998[SR 935.52.], Arti-
kel 16 und Artikel 17 des Bundesgesetzes über das Messwesen vom 17. Juni 
2011[SR 941.20.], Artikel 2 der Verordnung über die Zuständigkeiten im Messwe-
sen vom 7. Dezember 2012[SR 941.206.], Artikel 22 der Verordnung über die Be-
kanntgabe von Preisen (PBV) vom 11. Dezember 1978[SR 942.211.], Artikel 2 
Absatz 2 und Artikel 17 Absatz 1 des Bundesgesetzes über das Gewerbe der 
Reisenden vom 23. März 2001[SR 943.1.], Artikel 26 Absatz 1 und 2 der Verord-
nung über das Gewerbe der Reisenden vom 4. September 2002[SR 943.11.], Ar-
tikel 18 Absatz 1 des Bundesgesetzes über das Bergführerwesen und das Anbie-
ten weiterer Risikoaktivitäten vom 17. Dezember 2010[SR 935.91.], sowie Artikel 
85 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 121, 124 und 128 der Verfassung des Kantons 
Solothurn (KV) vom 8. Juni 1986[BGS 111.1.]
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 22. 
April 2014 (RRB Nr. 2014/752)

Dezember 1937[SR 311.0.], Artikel 54 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die 
wirtschaftliche Landesversorgung (LVG) vom 8. Oktober 1982[SR 531.], Artikel 
17 Absatz 1 und 2 der Verordnung über die Organisation der wirtschaftlichen 
Landesversorgung vom 6. Juli 1983[SR 531.11.], Artikel 41a und 57 Absatz 3 des 
Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser (Alkoholgesetz) vom 21. Juni 
1932[SR 680.], Artikel 30 und 35 des Bundesgesetzes betreffend die Arbeit in 
den Fabriken vom 18. Juni 1914[SR 821.41.], Artikel 19 Absatz 6, Artikel 20a Ab-
satz 1 und Artikel 41 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, 
Gewerbe und Handel (ArG) vom 13. März 1964[SR 822.11.], Artikel 15 Absatz 1 
des Bundesgesetzes über die Heimarbeit (HArG) vom 20. März 1981[SR 
822.31.], Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit (BGSA) vom 17. Juni 2005[SR 822.41.], Artikel 2 und 3 
der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (VOSA) 
vom 6. September 2006[SR 822.411.], Artikel 3 des Bundesgesetzes über die 
Beiträge an die Kosten der Kantone für die Kontrolle der Einhaltung der Stellen-
meldepflicht (BKSG) vom 27. September 2019[SR 823.12.], Artikel 4 Absatz 1 
und Artikel 5 Absatz 3 des Bundesgesetzes über die Gewichtsbezeichnung an 
schweren, zur Verschiffung bestimmten Frachtstücken vom 28. März 1934[SR 
832.311.18.], Artikel 28 und Artikel 41 des Bundesgesetzes über Geldspiele 
(BGS) vom 29. September 2017[SR 935.51.], Artikel 18 Absatz 1 des Bundesge-
setzes über das Bergführerwesen und das Anbieten weiterer Risikoaktivitäten 
vom 17. Dezember 2010[SR 935.91.], Artikel 16 und Artikel 17 des Bundesgeset-
zes über das Messwesen vom 17. Juni 2011[SR 941.20.], Artikel 2 der Verord-
nung über die Zuständigkeiten im Messwesen vom 7. Dezember 2012[SR 
941.206.], Artikel 22 der Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen (PBV) 
vom 11. Dezember 1978[SR 942.211.], Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 17 Absatz 1 
des Bundesgesetzes über das Gewerbe der Reisenden vom 23. März 2001[SR 
943.1.], Artikel 26 Absatz 1 und 2 der Verordnung über das Gewerbe der Reisen-
den vom 4. September 2002[SR 943.11.], sowie Artikel 85 Absatz 1 Buchstabe c, 
Artikel 121, 124 und 128 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 
1986[BGS 111.1.]
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 22. 
April 2014 (RRB Nr. 2014/752)

beschliesst:      

§  3
Vollzug von Bundesrecht
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1 Durch dieses Gesetz werden vollzogen:

a) die Bundesgesetzgebung über die gebrannten Wasser (Alkoholgesetz)[Bun-
desgesetzgebung über die gebrannten Wasser (Alkoholgesetz) vom 21. Juni 
1932 (SR 680 ff.).];

b) die Bundesgesetzgebung über das Gewerbe der Reisenden[Bundesgesetzge-
bung über das Gewerbe der Reisenden vom 23. März 2001 (SR 943.1 ff.).];

c) die Bundesgesetzgebung über die berufsmässige Vermittlung von Personen 
aus dem Ausland oder ins Ausland zu Ehe oder fester Partnerschaft[Artikel 
406c Absatz 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 
(SR 220); Verordnung über die berufsmässige Vermittlung von Personen aus 
dem Ausland oder ins Ausland zu Ehe oder fester Partnerschaft vom 10. No-
vember 1999 (SR 221.218.2).];

d) die Bundesgesetzgebung über den Konsumkredit[Bundesgesetzgebung über 
den Konsumkredit (KKG) vom 23. März 2001 (SR 221.214.1 ff.).];

e) die Bundesgesetzgebung über das Bergführerwesen und das Anbieten weite-
rer Risikoaktivitäten[Bundesgesetzgebung über das Bergführerwesen und das 
Anbieten weiterer Risikoaktivitäten vom 17. Dezember 2010 (SR 935.91 ff.).];

f) die Bundesgesetzgebung über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Han-
del[Bundesgesetzgebung betreffend die Arbeit in den Fabriken vom 18. Juni 
1914 (SR 821.41 ff.); Bundesgesetzgebung über die Arbeit in Industrie, Gewer-
be und Handel (Arbeitsgesetz, ArG) vom 13. März 1964 (SR 822.11 ff.).];

g) die Bundesgesetzgebung über die Heimarbeit[Bundesgesetzgebung über die 
Heimarbeit (Heimarbeitsgesetz, HArG) vom 20. März 1981 (SR 822.31 ff.).];

h) die Bundesgesetzgebung über die wirtschaftliche Landesversorgung[Bundes-
gesetzgebung über die wirtschaftliche Landesversorgung (Landesversorgungs-
gesetz, LVG) vom 8. Oktober 1982 (SR 531 ff.).];

i) die Bundesgesetzgebung über das Messwesen[Bundesgesetzgebung über das 
Messwesen (Messgesetz, MessG) vom 17. Juni 2011 (SR 941.20 ff.).];
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j) die Artikel 360a ff. des Obligationenrechts[Bundesgesetz betreffend die Ergän-
zung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) 
vom 30. März 1911 (SR 220).] und die Bundesgesetzgebung über die flankie-
renden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
und über die Kontrolle der in Normalarbeitsverträgen vorgesehenen Mindest-
löhne[Bundesgesetzgebung über die flankierenden Massnahmen bei entsand-
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und über die Kontrolle der in Normal-
arbeitsverträgen vorgesehenen Mindestlöhne (Entsendegesetz, EntsG) vom 8. 
Oktober 1999 (SR 823.20 ff.).];

k) die Bundesgesetzgebung über die Bekämpfung der Schwarzarbeit[Bundesge-
setzgebung über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (Bundesge-
setz gegen die Schwarzarbeit, BGSA) vom 17. Juni 2005 (SR 822.41 ff.).];

l) das Bundesgesetz über die Gewichtsbezeichnung an schweren, zur Verschif-
fung bestimmten Frachtstücken.[Bundesgesetz über die Gewichtsbezeichnung 
an schweren, zur Verschiffung bestimmten Frachtstücken vom 28. März 1934 
(SR 832.311.18). ]

l) das Bundesgesetz über die Gewichtsbezeichnung an schweren, zur Verschif-
fung bestimmten Frachtstücken[Bundesgesetz über die Gewichtsbezeichnung 
an schweren, zur Verschiffung bestimmten Frachtstücken vom 28. März 1934 
(SR 832.311.18).];

m) die Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen[Verordnung über die Be-
kanntgabe von Preisen (Preisbekanntgabeverordnung, PBV) vom 11. Dezem-
ber 1978 (SR 942.211).];

n) das Bundesgesetz über Geldspiele[Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspiel-
gesetz, BGS) vom 29. September 2017 (SR 935.51).];

o) das Bundesgesetz über die Beiträge an die Kosten der Kantone für die Kontrol-
le der Einhaltung der Stellenmeldepflicht [Bundesgesetz über die Beiträge an 
die Kosten der Kantone für die Kontrolle der Einhaltung der Stellenmeldepflicht 
(BKGS) vom 27. September 2019 (SR 823.12).].

2 Soweit dieses Gesetz Bundesrecht ausführt, richtet sich sein Anwendungsbe-
reich nach dem massgebenden Bundesrecht.

§  4
Begriffe
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1 Als Geschäfte gelten Räumlichkeiten, in denen Waren oder Dienstleistungen für 
den Endverbrauch verkauft werden, sowie vorübergehende Einrichtungen und of-
fene Verkaufsstände, die demselben Zweck dienen.

2 Als Ruhetage gelten die kantonalen und kommunalen Ruhetage nach dem Ge-
setz über die öffentlichen Ruhetage vom 18. Mai 2014[BGS 512.41.]

3 Als gastwirtschaftliche Tätigkeiten gelten:

a) die Abgabe von Speisen und Getränken gegen Entgelt in einem Gastwirt-
schaftsbetrieb, einem Take-away/Imbiss-Betrieb oder an einem gastwirtschaftli-
chen Gelegenheitsanlass;

b) die gewerbsmässige Beherbergung von Gästen in einem Beherbergungsbe-
trieb.

3bis Als gastwirtschaftliche Kleinstbetriebe gelten Betriebe, die:

a) ein stark eingeschränktes Speise- und Getränkesortiment führen;

b) stark eingeschränkte Öffnungszeiten führen; und

c) einen Jahresumsatz von maximal 50'000 Franken erzielen.

4 Als Handel mit alkoholhaltigen Getränken gelten:

a) der Kleinhandel in einem Betrieb oder an einem Einzelanlass mit gebrannten 
Wassern im Sinne des Bundesrechts[Artikel 39 ff. des Bundesgesetzes über 
die gebrannten Wasser (Alkoholgesetz) vom 21. Juni 1932 (SR 680); Artikel 45 
ff. der Verordnung des EDI über alkoholische Getränke vom 29. November 
2013 (SR 817.022.110).];

b) der Handel in einem Betrieb oder an einem Einzelanlass mit:

1. Wein, teilweise vergorenem Traubenmost und -saft, Sauser und weinhaltigen 
Getränken[Artikel 4 ff. der Verordnung des EDI über alkoholische Getränke vom 
29. November 2013 (SR 817.022.110).];
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2. Obst- und Fruchtwein, Kernobstsaft im Gärstadium, Getränken aus Obst- oder 
Fruchtwein sowie Honigwein[Artikel 23 ff. der Verordnung des EDI über alkoho-
lische Getränke vom 29. November 2013 (SR 817.022.110).];

3. Bier[Artikel 41 ff. der Verordnung des EDI über alkoholische Getränke vom 29. 
November 2013 (SR 817.022.110).];

4. anderen alkoholischen Getränken.[Artikel 99 ff. der Verordnung des EDI über 
alkoholische Getränke vom 29. November 2013 (SR 817.022.110).]

5  Als Sexarbeit gilt das Anbieten oder Erbringen von sexuellen Handlungen ge-
gen Entgelt.

6  Als Strassensexarbeit gilt der Aufenthalt auf öffentlichem Grund oder an Orten, 
die der Öffentlichkeit zugänglich sind oder die von dieser eingesehen werden 
können, mit der erkennbaren Absicht der Ausübung der Sexarbeit.

7 Als Kollektivstreitigkeiten gelten Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgeben-
den und Arbeitnehmenden oder ihren Verbänden in Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungen über das Arbeitsverhältnis sowie über die Auslegung und Aus-
führung von Gesamtarbeits- oder Normalarbeitsverträgen, sofern mehrere Arbeit-
nehmende vom gleichen Streitgegenstand betroffen sind.

8 Eine Filmvorführung gilt als öffentlich, wenn der Kreis der Besucher und Besu-
cherinnen nicht beschränkt oder nicht bestimmbar ist.

§  11
Voraussetzungen

1 Eine Betriebsbewilligung wird erteilt, wenn die gesuchstellende Person:

a) Gewähr für die einwandfreie und rechtmässige Ausübung der gastwirtschaftli-
chen Tätigkeit bietet;

b) den Nachweis einer minimalen fachlichen Qualifikation in Bezug auf Hygiene 
und die zur Betriebsführung massgebenden Gesetzesvorschriften erbringt;

c) handlungsfähig ist;
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d) keine schwerwiegende, sachlich ins Gewicht fallende Vorstrafe aufweist; und

e) aus den letzten fünf Jahren keine Betreibung aus gastwirtschaftlicher Tätigkeit 
aufweist, gegen welche kein Rechtsvorschlag erhoben oder in welcher Rechts-
öffnung erteilt worden ist.

1bis Für gastwirtschaftliche Kleinstbetriebe nach § 4 Absatz 3bis sind die Voraus-
ssetzungen von Absatz 1 für die Erteilung einer Betriebsbewilligung nicht an-
wendbar.

2 Für eine Betriebsbewilligung muss zudem eine rechtskräftige Baubewilligung 
vorliegen.

3 Eine Anlassbewilligung wird erteilt, wenn die gesuchstellende Person:

a) Gewähr für die einwandfreie und rechtmässige Ausübung der gastwirtschaftli-
chen Tätigkeit bietet; und

b) handlungsfähig ist.

4 Eine Anlassbewilligung wird nur erteilt, wenn alle für den Anlass erforderlichen 
Bewilligungen vorliegen.

§  12
Erteilung

1 Die Bewilligung wird der für die gastwirtschaftliche Tätigkeit verantwortlichen 
natürlichen Person erteilt.

2 Sie kann nicht übertragen werden.

3 Die Betriebsbewilligung ist in der Regel unbefristet. 3 Die Betriebsbewilligung ist in der Regel unbefristet. Ausnahmsweise, insbeson-
dere bei Saisonbetrieben, kann sie befristet werden.

3bis Sofern der Nachweis einer minimalen fachlichen Qualifikation nach § 11 Ab-
satz 1 Buchstabe b noch nicht erbracht werden kann, kann die Betriebsbewilli-
gung einmalig befristet für maximal ein Jahr erteilt werden.

4 Die Anlassbewilligung hält Datum und Zeit des bewilligten Anlasses fest.
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5 In der Bewilligung können Auflagen zur Betriebsführung oder zur Durchführung 
des Anlasses verfügt werden.

2.5. Lotterie und Geschicklichkeitsspiele 2.5. Gross- und Kleinspiele

§  37
Lotterien

§  37
Grossspiele

1 Lotterien, die als Tombola durchgeführt werden, sind zulässig.[Artikel 2 Absatz 1 
des Bundesgesetzes betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten 
vom 8. Juni 1923 (SR 935.51).]

1 Die Durchführung von Grossspielen gemäss BGS[Artikel 28 des Bundesgeset-
zes über Geldspiele (BGS) vom 29. September 2017 (SR 935.51).] ist erlaubt.

2 Der Regierungsrat kann interkantonale Vereinbarungen zur Veranstaltung von 
Lotterien mit gemeinnützigem oder wohltätigem Zweck abschliessen.

2 Aufgehoben.

§  38
Geschicklichkeitsautomaten

§  38
Kleinspiele

1 Spielautomaten, die ein Geschicklichkeitsspiel mit Geld- oder Sachgewinn an-
bieten, sind verboten.[Artikel 3 Absatz 3 des Bundesgesetzes über Glücksspiele 
und Spielbanken (Spielbankengesetz, SBG) vom 18. Dezember 1998 (SR 
935.52).]

1 Die Durchführung von Kleinspielen gemäss BGS[Artikel 41 Absatz 1 des Bun-
desgesetzes über Geldspiele (BGS) vom 29. September 2017 (SR 935.51).] ist 
erlaubt und bewilligungspflichtig.

2 Zulässig sind reine Unterhaltungsautomaten ohne Geld- oder Sachgewinn. 2 Kleinlotterien, die unter den Voraussetzungen von Artikel 41 Absatz 2 BGS als 
Tombola durchgeführt werden, sind bewilligungsfrei, wenn die Summe aller Ein-
sätze 50'000 Franken nicht übersteigt.

3 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten in einer Verordnung.

§  65
Fachstelle für Wirtschaftsförderung und Beirat

§  65
Fachstelle Standortförderung und Beirat

1 Der Kanton errichtet eine Wirtschaftsförderungsstelle. 1 Der Kanton errichtet eine Fachstelle Standortförderung.

2 Die Wirtschaftsförderungsstelle dient als Informations- und Koordinationsstelle 
für Anliegen der Unternehmen.

2 Die Aufgaben der Fachstelle Standortförderung sind insbesondere:  

a) Standortentwicklung;
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b) Standortpromotion;

c) Bestandespflege;

d) Ansiedlung von neuen Unternehmen.

3 Der Regierungsrat bestellt einen Beirat, bestehend aus maximal sieben verwal-
tungsexternen Mitgliedern.

4 Der Beirat berät den Regierungsrat, insbesondere auch in Fragen der 
administrativen Entlastung von Unternehmen.

5 Die Mitglieder des Beirates sind bezüglich der Angaben von Gesuchstellerinnen 
und Gesuchstellern an die Geheimhaltungspflicht gebunden.

5 Die Mitglieder des Beirates unterstehen der Geheimhaltungspflicht.

§  67
Einzelbetriebliche Massnahmen

§  67
Einzelbetriebliche Förderungsmassnahmen

1 Der Kanton kann einzelne Unternehmen unterstützen:

a) bei der Umstellung auf andere Produktionszweige und Betriebsarten;

b) bei der Realisierung von Massnahmen im Sinne des Umweltschutzes und der 
Raumplanung;

c) bei der Ansiedlung im Kanton; und

d) in der Forschung und Entwicklung.

2 Der Kanton kann dazu Grundeigentum und sonstige Rechte an Grund und Bo-
den zu Vorzugsbedingungen abgeben, Beiträge ausrichten, Darlehen gewähren, 
vermitteln oder verbürgen, Zinsverbilligungen zusprechen, kantonale Gebühren 
oder Tarife ermässigen und Steuererleichterungen gewähren.

3 Einzelbetriebliche Massnahmen sind zeitlich zu befristen und insgesamt pro Fall 
zu beschränken auf:

3 Einzelbetriebliche Förderungsmassnahmen sind zeitlich zu befristen und insge-
samt pro Fall zu beschränken auf:

a) Bürgschaften von höchstens 3 Millionen Franken; und
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b) Zinsverbilligungen, Beiträge und Darlehen von zusammen höchstens 500’000 
Franken.

4 In Ausnahmefällen kann bei besonders förderungswürdigen Projekten von die-
sen Grenzen abgewichen werden.

5 Die Gewährung von Steuererleichterungen richtet sich nach der Steuergesetz-
gebung.[§ 6 des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) 
vom 1. Dezember 1985 (BGS 614.11).]

§  69
Allgemeine Voraussetzungen

1 Förderungsmassnahmen müssen:

a) den Zielen der Wirtschaftsförderung (§ 63) entsprechen;

b) den Grundsatz der Subsidiarität (§ 64) beachten; und

c) die Erfordernisse des Umweltschutzes, der Raumplanung, des Natur- und Hei-
matschutzes und der Landwirtschaft berücksichtigen.

2 Unternehmen und Organisationen, die Leistungen der Wirtschaftsförderung er-
halten, sind verpflichtet, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die orts- 
und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen zu bieten sowie die Grund-
sätze der Gleichstellung zu beachten.

§  70
Besondere Voraussetzungen für einzelbetriebliche Förderungsmassnahmen

1 Einzelbetriebliche Förderungsmassnahmen können ergriffen werden, wenn das 
unterstützte Vorhaben:

a) innovativen oder diversifizierenden Charakter aufweist;

b) Arbeitsplätze schafft oder erhält;

c) nach unternehmens- und projektspezifischen Gesichtspunkten förderungswür-
dig erscheint; und
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d) den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beachtet.

2 Zur Erhaltung überholter Strukturen dürfen keine Förderungsmassnahmen 
gewährt werden.

3 Unternehmen, die Leistungen der Wirtschaftsförderung erhalten, sind verpflich-
tet, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die orts- und berufsüblichen 
Lohn- und Arbeitsbedingungen zu bieten.

3 Aufgehoben.

§  71
Gewährung von einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen

§  71
Gewährung von Förderungsmassnahmen

1 Einzelbetriebliche Förderungsmassnahmen werden mittels Verfügung gewährt. 1 Förderungsmassnahmen werden mittels Regierungsratsbeschluss oder Verfü-
gung gewährt.

2 Die Einzelheiten der Gewährung von einzelbetrieblichen Förderungsmassnah-
men werden in einer Leistungsvereinbarung geregelt.

2 Die Einzelheiten der Gewährung von Förderungsmassnahmen werden grund-
sätzlich in einer Vereinbarung geregelt.

3 In der Leistungsvereinbarung sind insbesondere die Höhe und Art der Förde-
rungsmassnahme, die Pflichten des Empfängers sowie die Kontrolle und Auswer-
tung der Förderung zu regeln.

3 In der Vereinbarung sind insbesondere die Höhe und Art der Förderungsmass-
nahme, die Pflichten der Empfängerin oder des Empfängers sowie die Kontrolle 
und Auswertung der Förderung zu regeln.

4 Leistungen sind bei Missbrauch oder Zweckentfremdung sowie bei Verletzung 
von Bestimmungen der Beschlüsse und Verträge mit Zins zurückzuerstatten.

4 Leistungen sind bei Missbrauch oder Zweckentfremdung sowie bei Verletzung 
von Bestimmungen der Verfügung oder der Vereinbarung mit Zins zurückzuer-
statten.

5 Es wird periodisch eine Liste der Empfängerinnen und Empfänger von Förde-
rungsmassnahmen mit Angabe der entsprechenden Beitragshöhe und der Bei-
tragsdauer veröffentlicht. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten durch Verord-
nung, insbesondere ab welcher Beitragshöhe eine Veröffentlichung erfolgt.

6 Die Namen der Empfängerinnen und Empfänger von Förderungsmassnahmen 
gemäss § 6 des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern vom 1. De-
zember 1985[ BGS 614.11.], der Erleichterungssatz der entsprechenden Steu-
ererleichterungen und die Dauer der Steuererleichterung unterstehen nicht dem 
Steuergeheimnis.

§  73
Zuständigkeit



- 12 -

          

1 Die Zuständigkeit zum Entscheid über Wirtschaftsförderungsmassnahmen be-
urteilt sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Ausgabenbefugnis.

2 Der Regierungsrat kann einzelne Kompetenzen im Vollzug der Wirtschaftsför-
derung der Wirtschaftsförderungsstelle durch Verordnung übertragen.

2 Der Regierungsrat kann durch Verordnung einzelne Kompetenzen im Vollzug 
der Wirtschaftsförderung der Fachstelle Standortförderung übertragen.

§  86
Eichmeister oder Eichmeisterin

1 Der Eichmeister oder die Eichmeisterin leitet das Eichamt und vollzieht die Bun-
desgesetzgebung über das Messwesen[SR 941.292.].

1 Der Eichmeister oder die Eichmeisterin vollzieht die Bundesgesetzgebung über 
das Messwesen[SR 941.206.].

2 Er oder sie wird vom Regierungsrat für die Dauer von vier Jahren gewählt. 2 Aufgehoben.

II.

     Keine Fremdänderungen.

III.

     Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Solothurn, ...

Im Namen des Kantonsrates
 
Daniel Urech
Präsident
 
Dr. Michael Strebel
Ratssekretär

     Dieser Beschluss unterliegt dem .... Referendum.

http://www.lexfind.ch/link/Bund/941.206/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/941.292/de

